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Grundordnung für die Preiskontrolle und Maß
nahmen gegen Preisverstöße

Zur Durchführung der
Anordnung des Magistrats der Stadt Berlin 
betr. Errichtung von Bezirkspreisstellen und 

Bezirksstrafausschüssen, sowie der 
Anordnung des Magistrats der Stadt Berlin 
betr. Errichtung eines Strafausschusses und 
eines Berufungsausschusses beim Preisamt 

des Magistrats der Stadt Berlin, 
beide vom 23. März 1946, 

wird mit Zustimmung des Preisausschusses folgende 
Grundordnung erlassen:

I. Organisation der Kontrolle
1. Die Innehaltung der festgesetzten Preise wird 

vom Magistrat der Stadt Berlin, Finanzabteilung, durch 
das Preisamt und in den Verwaltungsbezirken vom Be
zirksbürgermeister, Bezirksrat für Finanzen, durch die 
Bezirkspreisstellen kontrolliert.

2. Das Preisamt hat
a) die Arbeit aller Bezirkspreisstellen zu leiten. Es 

gibt verbindliche Anweisungen für die Durchfüh
rung der Preiskontrollen heraus;

b) die Arbeit aller Bezirkspreisstellen zu prüfen,-
c) die Kontrolle über die Innehaltung der festgesetz

ten Preise zu verwirklichen, indem es zu diesem 
Zwecke besondere Rivisionen und Prüfungen un
mittelbar vornimmt oder durch die Bezirkspreis
stellen vornehmen läßt;

d) diejenigen Personen, die gegen die geltenden 
Preisgesetze, -Verordnungen bzw. -anordnungen 
verstoßen, unmittelbar oder mittelbar durch die 
Bäzirkspreisstellen zur Verantwortung zu ziehen.

3. Die Bezirkspreisstellen sind verpflichtet, periodisch 
dem Bezirksbürgermeister über den Stand der Preis
kontrollarbeiten nach dem vom Preisamt vorgeschriebe
nen Muster zu berichten.

4. Das Preisamt führt im Bedarfsfälle Prüfungen in 
den wichtigsten Industrie- und Handelsunternehmungen 
selbst durch.

II. Formen der Kontrolle
1. Preiskontrollen durch das Preisamt oder die Be

zirkspreisstellen werden
a) durch verantwortliche Vernehmungen vorgelade

ner Personen oder
b) durch Prüfungen der Preise bei den Unternehmun

gen durchgeführt.

2. Die Bezirkspreisstellen haben eine Liste sämtlicher 
Unternehmen privater und öffentlicher Art, die sich in 
ihrem Verwaltungsbezirk befinden, zu führen und für 
deren periodische Prüfung zu sorgen.

3. Die Kontrolle wird durchgeführt
a) durch Einsichtnahme in die Bücher, Kalkulations

unterlagen und Betriebsabrechnung;
b) durch Prüfung der Ausgangsrechnungen;
c) durch Prüfung der Eingangsrechnungen;
d) durch Prüfung der Lagerbücher;
e) durch Einsichtnahme in die Geschäftskorrespon

denz;

f) durch Vergleich der heutigen Verkaufspreise mit 
denen des 1. April 1945, soweit diese zulässig 
waren;

g) durch Vergleich mit Preislisten ähnlicher Unter
nehmen;

h) durch Vergleich statistischer Unterlagen;
i) durch Betriebsvergleich;

k) durch Einsichtnahme in frühere Prüfungsberichte 
privater oder steuerlicher Art.

4. Preise, die über dem Stand vom 1. April 1945 
liegen, werden nur dann als gesetzlich zulässig an
gesehen, wenn eine schriftliche Genehmigung des Preis
amtes yorliegt.

5. Werdern bei einer Preiskontrolle eines Unterneh
mens Preisverstöße anderer Unternehmungen festgestellt, 
so ist hierüber ein 'Bericht abzufassen, in welchem die 
dokumentarischen Beweise gesichert werden und den 
Bezirkspreisstellen, in deren Bezirk die anderen Unter
nehmen ihren Sitz haben, zuzustellen.

Ist der Sitz derartiger Unternehmen außerhalb der 
Stadt Berlin, so ist der Bericht an das Preisamt zu senden.

6 . Besondere Aufmerksamkeit ist den verdeckten 
Preiserhöhungen zu widmen, wie z. B. Herstellung und 
Verkauf von Waren minderer Qualität zu Preisen für 
vollwertige Qualität oder Hergabe von Waren in Normal
packungen mit Mindergewicht.

7. Die Unternehmen sind verpflichtet, auf Verlangen 
alle zur Prüfung notwendigen Unterlagen vorzulegen.

Der Prüfer hat das Recht, Originalpapiere unter Zu
rücklassung beglaubigter Abschriften zu entnehmen.

8 . Durch die Kontrolle soll die Betriebstätigkeit nicht 
gestört werden. Der Prüfer darf sich nicht in die Tätig
keit des Unternehmens oder in die Anordnungen der

.Leitung des Unternehmens einmischen.
9. über das Ergebnis der Prüfung ist ein Bericht ab

zufassen und der Bezirkspreisstelle bzw. dem Preisamt 
einzureichen.

Nach der Bestätigung des Berichtes durch den Leiter 
der Bezirkspreisstelle bzw. den Leiter der Abteilung 
Preisüberwachung beim Preisamt wird der Bericht im 
Falle des Vorliegens eines Preisverstoßes dem Bezirks
strafausschuß bzw. dem Strafausschuß des Preisamtes zur 
Weiterverfolgung zugeleitet; im anderen Falle ist der 
Bericht an den Leiter des Preisamtes zur weiteren Be
arbeitung zu senden.

Sind in dem Prüfungsbericht bestimmte Auflagen des 
Prüfers enthalten, so sind diese nach der Bestätigung des 
Berichtes durch die Leitung des Unternehmens durchzu
führen.

10. Das Preisamt ist verpflichtet, durch seine Prüfer 
die Unternehmen bei der Durchführung der Auflagen zu 
überwachen.

11. Die hauptamtlichen Prüfer der Bezirkspreisstellen 
erhalten Dienstausweise lt. beiliegenden Mustern A, die 
ehrenamtlichen Prüfer solche nach Muster B; beide 
müssen durch den Bezirksbürgermeister unterschrieben 
werden und sind von Quartal zu Quartal zu befristen.

Die hauptamtlichen Prüfer des Preisamtes erhalten 
Dienstausweise nach Muster C. Sie sind durch den Leiter 
des Preisamtes zu unterschreiben und ebenfalls von 
Quartal zu Quartal zu befristen.


